
 

 

Dieses Formular wird zur Verfügung gestellt von der  KAUPA Bausysteme GmbH & Co. KG, Schloßplatz 1, 945 75 Windorf (Tel +49 8546 97574-0,  Fax +49 8546 975 74-1099 
www.kaupa.de ). Die KAUPA Bausysteme GmbH & Co. KG übernimmt kei nerlei Gewähr für die Aktualität, Vollständigkeit u nd Korrektheit des zur Verfügung gestellten 

Formulares. Die Verwendung dieses Formulares erfolg t ausschließlich auf eigene Verantwortung des jewei ligen Fachunternehmens. KAUPA Bausysteme GmbH & Co.  KG 
weist ausdrücklich darauf hin, dass die in dem Form ular abgegebenen Erklärungen ausschließlich solche des jeweiligen Fachunternehmens sind und die KAUPA 

Bausysteme GmbH & Co. KG dafür keinerlei Verantwort ung übernimmt. 

Übereinstimmungserklärung  

Abschottung  (z.B. Kabelschott, Rohrschott oder Kombischott) 

 
Hersteller (Firma, Name, Anschrift) 
 
 
 
 
 

 

Bauvorhaben  (Name, Anschrift) 

 

Datum der Herstellung: ____________________________ ________________ 

Einbauort (z.B. EG, OG, etc.)  ____________________________________________ 

Art der Abschottung: ______________________________ ______________ 

Feuerwiderstandsklasse der Abschottung: ___________ _________________________________ 

Hiermit wird die hinsichtlich aller Einzelheiten, fachgerecht und unter Einhaltung aller Vorgaben und 
Bestimmungen der jeweils hierzu unten genannten gültigen Verwendbarkeitsnachweise 
ordnungsgemäße Herstellung der o.g. Abschottung in ___________________________ bestätigt. 

Angabe Verwendbarkeitsnachweis(e) (abZ / abP / ETA) inkl. Zulassungsnummer und 
Erstausstellungsdatum: 
 

 

Ferner wird hiermit bestätigt, dass die zur Herstellung der Abschottung gemäß der oben genannten 
Verwendbarkeitsnachweise  verwendeten Bauprodukte (z.B. Anstriche, Mineralfaserplatten, 
Verfüllmaterialien, etc.) entsprechend den Bestimmungen des Verwendbarkeitsnachweises (allgemein 
bauaufsichtliche Zulassung / allgemein bauaufsichtliches Prüfzeugnis / ETA) gekennzeichnet waren. 

  

Ort / Datum Stempel und Unterschrift des Fachunternehmers 
 
Diese Bescheinigung ist dem Bauherrn zur Weitergabe an die zuständige Bauaufsichtsbehörde auszuhändigen. 


